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RS OGH 1930/6/18 3Ob514/30
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1930

Norm

KO §100

Rechtssatz

Vorstandsmitglieder einer in Konkurs be1ndlichen Aktiengesellschaft, die ihr Amt vor der Konkurserö5nung

zurückgelegt hatten, sind zur Abgabe des Vermögensverzeichnisses auch dann nicht verp6ichtet, wenn sie im

Handelsregister noch nicht gelöscht sind.
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